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Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit Schreiben vom 2.1.2007 wurde vom Magistrat Wien im Wege der Verbindungsstelle der Bundesländer ein Vorschlag für eine Empfehlung im Bereich "Sicherheitsklassen für den Zugriff von Benutzern auf Anwendungen" (SecClass 2.0) übermittelt. Bei diesem Vorschlag handelt es sich um eine Weiterentwicklung der bestehenden Dokumentation "SecClass 1.0" im Bereich des Portalverbundes (PV).
Dazu wird die Stellungnahme der für die Umsetzung des Portalverbundes zuständigen Organisationseinheit des Landes Salzburg übermittelt:
"Prinzipiell sollte dieses Dokument nicht nur als Empfehlung gelten, sondern zum Standard werden. Dann darf es sich aber ausschließlich auf Portalverbundanwendungen beziehen. Eine Erweiterung auf außerhalb des Portalverbundes wäre ein Eingriff in die Organisationshoheit des Landes Salzburg. Diese Erweiterung wird zwar unter Pkt. 8 'Änderungen' angeführt, im Dokument selbst sonst aber nirgends erwähnt.

Lt. eGov-Kooperationsvereinbarung (e-gov-koop 2.0.1) muss auch bereits eine Empfehlung eine Kosten/Nutzen- sowie Chancen/Riskendarstellung umfassen, die aber fehlt. 
Wenn lt. IT-Grundschutz (Pkt. 5) keine (Zwischen-) Speicherung von Anwendungsdaten am Client erfolgen darf, braucht es auch keine Verschlüsselung (mittels HW-Token) der Daten auf "mobilen Endgeräten mit erhöhtem Grundschutz", wie auf Seite 9 festgelegt.

Ein Verbot der (Zwischen-) Speicherung bzw. auch Verschlüsselung von Anwendungsdaten der Sicherheitsklasse 1 wird als nicht notwendig erachtet, da es sich dabei ja um Daten handelt, die jedermann zugänglich sind.

Die jetzige Definition des "mobilen Endgerätes mit erhöhtem Grundschutz" setzt sehr ho​he Investitionskosten in eine Token-Infrastruktur voraus. Es sollte auch genügen, dass ein verschlüsseltes Datenlaufwerk auf einem solchen Gerät angeboten wird, das durch Standard-Funktionalitäten zb. des Betriebssystems abgedeckt wird.

Unklar ist, was unter Pkt. 5 beim restriktiven Gerätemanagement unter der Einschränkung, selbst Devices zu installieren, konkret verstanden wird.
Ob der genannten Gründe kann die Landesinformatik dem Dokument in der vorliegenden Fassung nicht zustimmen."

Mit freundlichen Grüßen

Für die Landesregierung:
Mag. Hans Christof Zeller-Lukashort
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Herrn DI Peter Mittendorfer, Leiter Landesinformatik
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